
Fluglärm

Das Luftverkehrsdezernat 
der Bezirksregierung Münster
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Anzahl schriftlicher Lärmbeschwerden

Umsetzung des Fluglärmschutzgesetzes

Um Tag- und Nachtschutzzonen für die vorhandenen 
Verkehrsflughäfen Dortmund (DTM), Münster/Osnabrück 
(FMO) und Paderborn/Lippstadt (PAD) im Zuständigkeits-
bereich der Bezirksregierung Münster einzurichten, haben 
externe Sachverständige Prognosen über die Verkehrsent-
wicklung der nächsten zehn Jahre erstellt. 
Aus diesen Prognosedaten wurde mit Hilfe der Anleitung 
zur Datenerfassung (AzD) ein Datenerfassungssystem (DES) 
erarbeitet, welches im Dezernat 26 der Bezirksregierung 
Münster auf Plausibilität geprüft wurde. Eine ergänzende 
Prüfung wird zur Zeit bei der DFS vorgenommen. Die Be-
rechnung der Lärmschutzzonen erfolgt durch das Landesamt 
für Natur- und Verbraucherschutz (LANUV). Die endgültige 
Festsetzung der Lärmschutzzone durch das MWEBWV erfolgt 
erst nachdem die betroffenen Städte und Gemeinden ange-
hört wurden.

Zuständigkeiten für Fluglärmbeschwerden

Der Zuständigkeitsbereich für Fluglärmbeschwerden er-
streckt sich auf die Verkehrsflughäfen Münster/Osnabrück, 
Dortmund, Paderborn/Lippstadt, Siegerland und auf die 
Landeplätze in den Landesteilen Ostwestfalen, Sauerland, 
Siegerland und Westfalen.
Zur Beratung der Genehmigungsbehörde, sowie des 
Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung und der Flugsi-
cherungsorganisationen über Maßnahmen zum Schutz 
gegen Fluglärm und Luftverunreinigungen finden regelmä-
ßige Sitzungen der Fluglärmkommissionen gemäß § 32b 
Luftverkehrsgesetz an den Flughäfen Paderborn/Lippstadt, 
Dortmund, Siegerland und Münster/Osnabrück statt. 
Mitglieder dieser Fluglärmkommissionen sind Vertreter der 

von Fluglärm in der Umgebung des Flugplatzes betroffenen 
Gemeinden, Vertreter der Bundesvereinigung gegen Flug-
lärm, Vertreter der Luftfahrzeughalter, Vertreter des Flugplatz-
unternehmens, sowie Vertreter der von der Landesregierung 
bestimmten obersten Landesbehörden.
Für die Flughäfen Dortmund, Paderborn/Lippstadt und Sieger-
land ist die Bezirksregierung Münster die zuständige Geneh-
migungsbehörde. Genehmigungsbehörde für den Flughafen 
Münster/Osnabrück ist das Ministerium für Wirtschaft, Ener-
gie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes NRW.

Die Bezirksregierung nimmt auch an den regelmäßigen Sit-
zungen der Arbeitsgemeinschaft deutscher Fluglärmkommissi-
onen teil. Im Rahmen dieser Sitzungen findet ein Informations-
austausch im Hinblick auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
zum Beispiel in der Lärmwirkungsforschung und Änderungen 
gesetzlicher Regelungen statt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl der schriftlichen Be-
schwerden der Jahre 2007– 2009 sowie bis Juli 2010.

Beispiele für Lärmbeschwerden:
•	Kunstflugbetrieb insbesondere an Wochenenden
•	Flugbetrieb der Fallschirmspringerabsetzmaschine
•	Nächtliche Flüge über Wohngebieten
•	Zu tiefe Flüge über Wohngebieten
•	Hubschrauberrundflüge bei Veranstaltungen

Bei Lärmbeschwerden wird zunächst der Sachverhalt aufge-
klärt. Dazu stellt die überörtliche Luftaufsicht Ermittlungen 
an und fordert Stellungnahmen der betroffenen Flughäfen 
beziehungsweise der Deutschen Flugsicherung GmbH an.

Verstöße gegen luftrechtliche Vorschriften werden mit einem 
entsprechenden Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß § 58 
Luftverkehrsgesetz in Verbindung mit § 43 Luftverkehrsord-
nung geahndet.

Haben Sie Fragen?
Unsere Ansprechpartnerinnen für Lärmschutz stehen Ihnen 
gerne zur Verfügung.

	 Dr. Gudrun Pieroh-Joußen
	 Telefon	 02 51 / 4 11 – 11 36
	 E-Mail	 gudrun.pieroh-joussen@brms.nrw.de

	 Susanna Bruns
	 Telefon	 02 51 / 4 11 – 20 29
	 E-Mail	 susanna.bruns@brms.nrw.de

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.brms.nrw.de.
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Lärmwerte

Verkehrsträger
Bestand Neu-/Ausbau

Tagschutz Nachtschutz Tagschutz Nachtschutz

Luftverkehr laut 
Fluglärmschutz-
gesetz

Leq3 = 65 dB(A) Leq3 = 55 dB(A)

Lmax = 

6 x  57 dB(A) innen

Leq3 = 60 dB(A) Leq3 = 50 dB(A)

Lmax = 

6 x  53 dB(A) innen

Straßen- und 
Schienenver-
kehr

Leq3 = 70 dB(A)

Kein Rechtsan-
spruch!

Leq3 = 60 dB(A)

Kein Rechtsan-
spruch!

Leq3 = 64 dB(A)

(16. BlmSchV, 
Dorf- und Misch-
gebiete)

Leq3 = 54 dB(A)

(16. BlmSchV, 
Dorf- und Misch-
gebiete)

Daten: Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen e.V.

Erläuterungen: Alle Lärmwerte gerundet. Lärmwerte der Flugzeugmuster DA 20 und Piper PA 34 
gemäß Lärmzertifizierung nach ICAO-Anhang 16, Kapitel 6 bzw. LSL, Kapitel VI. Lärmwerte der 
Flugzeugmuster ATR 42, Avro RJ, A320 und B 747-400 abgeleitet aus Zertifizierungsdaten gemäß 
ICAO-Anhang 16, Kapitel 3 bzw. LSL, Kapitel III; MTOW = Maximal Take-Off-Wight = Höchstzuläs-
sige Startmasse
Quellen: Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen, Luftfahrt Bundesamt, Umweltbundesamt, 
Verband der Automobilindustrie e.V., TSI, Amtsblatt der europäischen Gemeinschaften L 245/402

(alte Bundes-
 länder)

Anteil an der Bevölkerung
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Industrie und Gewerbe
Schienenverkehr
Flugverkehr
Nachbarn
Straßenverkehr

Mittelschwere bis äußerst starke Lärmbelästigung in Deutschland

Lärmemp� nden

Unter Lärm ist jede Art von Schall zu verstehen, der als 
störend, lästig oder gar schmerzhaft empfunden wird. 
Alltagsgeräusche sind eine komplexe Mischung aus 
Frequenz und Intensität. Bei der Lärmmessung wird die 
Eigenart der Wahrnehmung durch das menschliche Ge-
hör berücksichtigt.

Der lauteste Ton, den der Mensch schmerzfrei hören 
kann, hat eine zehn Billionen mal stärkere Schallintensi-
tät als der leiseste. Diesen sehr großen Wahrnehmungs-
bereich bewältigt das Gehör, indem es eine Verzehnfa-
chung der Schallintensität etwa als Verdoppelung der 
Lautstärke empfindet.

Um dem Lautstärkeempfinden durch das menschliche 
Gehör näherungsweise gerecht zu werden, wurde für 
akustische Messungen ein logarithmischer Maßstab  
gewählt. Definitionsgemäß ist der Hörschwelle der Wert 
0 dB zugeordnet, der zehnfach stärkeren Schallintensi-
tät der Wert 10 dB, der hundertfachen 20 dB usw. Die 
Schmerzgrenze liegt bei etwa 130 dB.

Sehr leise Geräusche zwischen 0 dB und 20 dB kann 
man praktisch nur in abgeschirmten Labors wahrneh-
men, da die üblichen Umgebungsgeräusche bereits 

Lärmmessungen

Lärmmessungen werden an Flughäfen oder Landeplätzen 
im Sinne von § 4 Absatz (1) Nr. 1 und 2 des Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm durchgeführt.
Die Messungen erfolgen sowohl mit fest installierten als 
auch mit transportablen Geräten.

Gesetzliche Regelungen zum Schutz 
der Bevölkerung vor Fluglärm:

 Luftverkehrsgesetz (§ 29 b)

  Fluglärmschutzgesetz

 Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung

Nachfolgende Tabelle stellt die Lärmwerte des Fluglärm-
schutzgesetzes im Vergleich zu den Lärmwerten anderer 
Verkehrsträger dar.
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Blätterrauschen
20 – 30 dB(A)

Flüstern um 30 dB(A)

Umgebungsschall in ruhigem 
Wohnviertel 40 – 50 dB(A)

DA20 Katana (2 Sitzpl., 07 t MTOW) bei
Überflug in 300 m Höhe um 60 dB(A)

Gespräch um 60 dB(A)

Pkw, 50 km/h, Vollastbeschleunigung
Vorbeifahrtpegel 60 – 70 dB(A)

Piper PA 34 Seneca (6 Sitzpl., 2 t MTOW) beim 
Überflug in 300 m Höhe um 70 dB(A)

ATR 42 (max. 50 Sitzpl., 16 t MTOW) beim Start
in 300 m seitlicher Entfernung um 75 dB(A)

Angeregte Unterhaltung um 75 dB(A)

Avro RJ (max. 112 Sitzpl., 44 t MTOW) beim Start
in 300 m seitlicher Entfernung um 80 dB(A)

Omnibus im Stadtverkehr, Geräusch am Fahrbahnrand
um 80 – 85 dB(A)

Lkw > 250 kW, 44 – 55 km/h, Vorbeifahrtpegel innerorts 
um 80 – 85 dB(A)

Airbus 320 (max. 180 Sitzpl., 74 t MTOW) beim Start
in 300 m seitlicher Entfernung um 85 dB(A)

Hochgeschwindigkeitszug bei 250 km/h in 25 m seitlicher
Entfernung und 3,5 m Höhe um 87 dB(A)

Boeing 747 – 400 (max. 524 Sitzpl., 386 t MTOW) beim 
Start in 300 m seitlicher Entfernung um 90 dB(A)

Autohupe am Fahrbahnrand um 110 dB(A)

Diskothek um 110 – 120 dB(A)

Schmerzschwelle um 130 dB(A)

Geräusche und ihre Einzelschallpegel – 
Flugzeugtypen, Kraftfahrzeuge, Hochgeschwindigkeitszug

lauter sind. In der freien Natur werden bei „vollkommener 
Stille“ Werte von 20 – 30 dB erreicht. Um die unterschied-
lichen Empfindlichkeiten des menschlichen Gehörs für hohe 
und tiefe Töne zu berücksichtigen, wird in die Messgeräte 
ein genormter A-Filter eingeschaltet. Die Maßeinheit wird 
dem entsprechend dB(A) genannt.

Quelle: Umweltbundesamt (UBA)


